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Bestimmungen des Codex Iuris Canonici (CIC) zur Inventarisa-
tion und Pflege des kirchlichen Kunstgutes  

 
 

Codex Iuris Canonici / Codex des Kanonischen Rechts 
kraft der Vollmacht Papst Johannes Pauls II. erlassen 

Vatikanstadt 1983 
 
 

– Auszug – 
 

Can. 1273 – Kraft des Leitungsprimats hat der Papst die oberste Verwaltung und Verfügung 
über alle Kirchengüter. 

Can. 1276 – § 1. Der Ordinarius hat gewissenhaft die Verwaltung des gesamten Vermögens zu 
überwachen, das den ihm unterstellten öffentlichen juristischen Personen gehört, unbeschadet der 
Rechtstitel, die ihm weitergehende Rechte einräumen. 

Can. 555 – § 1. Der Dechant hat außer den Befugnissen, die ihm durch das Partikularrecht 
rechtmäßig übertragen sind, die Pflicht und das Recht: […] 

3° dafür zu sorgen, daß (…) Schmuck und Sauberkeit der Kirchen und der heiligen Geräte 
(…) sorgfältig gewahrt werden (…). 

[…] 

§ 3. Der Dechant hat dafür zu sorgen, daß (…) im Falle von Krankheit oder Tod [eines Pfarrers 
seines Bezirks] die Bücher, Dokumente, heiligen Geräte und anderes, was der Kirche gehört, nicht 
verloren gehen oder weggeschafft werden. 

Can. 562 – Der Kirchenrektor ist verpflichtet, unter der Autorität des Ortsordinarius sowie unter 
Beachtung der rechtmäßigen Statuten und der wohl erworbenen Rechte dafür zu sorgen, daß (…) 
das Vermögen gewissenhaft verwaltet wird; er hat für die Instandhaltung und Sauberkeit der heili-
gen Geräte und des Gotteshauses Sorge zu tragen (…). 

Can. 1189 – Wenn die in Kirchen oder Kapellen zur Verehrung durch die Gläubigen ausgestell-
ten wertvollen Bilder, also solche, die sich durch Alter, Kunstwert oder Verehrung auszeichnen, 
restauriert werden müssen, darf dies niemals ohne schriftlich erteilte Erlaubnis des Ordinarius ge-
schehen; dieser hat, bevor er die Erlaubnis erteilt, den Rat von Sachverständigen einzuholen. 

Can. 1216 – Bei Bau und Wiederherstellung von Kirchen sind die Grundsätze und Normen der 
Liturgie und der sakralen Kunst unter Beiziehung des Rates von Sachverständigen zu beachten. 
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Can. 1282 – Alle, Kleriker oder Laien, die aufgrund eines rechtmäßigen Titels an der kirchli-
chen Vermögensverwaltung teilhaben, sind gehalten, ihre Aufgaben im Namen der Kirche nach 
Maßgabe des Rechts zu erfüllen. 

Can. 1283 – Bevor die Verwalter [kirchlichen Vermögens] ihr Amt antreten: […] 

2° ist ein genaues und ins einzelne gehendes und von ihnen zu unterzeichnendes Bestandsver-
zeichnis der Immobilien, der beweglichen Sachen, seien sie wertvoll oder sonstwie den Kulturgütern 
zuzurechnen, oder anderer Sachen mit deren Beschreibung und Wertangabe anzufertigen bzw. ein 
vorliegendes Bestandsverzeichnis zu überprüfen; 

3° muß ein Exemplar dieses Bestandsverzeichnisses im Archiv der Verwaltung, ein weiteres im 
Archiv der Kurie aufbewahrt werden; in beiden Exemplaren ist jede Veränderung zu verzeichnen, 
die das Vermögen erfährt. 

Can. 1284 – § 1. Alle Verwalter [kirchlichen Vermögens] sind gehalten, ihr Amt mit der Sorg-
falt eines guten Hausvaters zu erfüllen. 

§ 2. Deshalb müssen sie: 

1° darüber wachen, daß das ihrer Sorge anvertraute Vermögen auf keine Weise verloren geht 
oder Schaden leidet; zu diesem Zweck müssen sie, soweit erforderlich, Versicherungsverträge ab-
schließen; 

[…] 

Can. 1296 – Wann immer Kirchengüter ohne Beachtung der erforderlichen kanonischen Förm-
lichkeiten veräußert worden sind, die Veräußerung aber nach weltlichem Recht gültig ist, ist es Auf-
gabe der zuständigen Autorität, nach reiflicher Abwägung aller Umstände zu entscheiden, ob und 
welche Klage, ob eine persönliche oder eine dingliche Klage, von wem und gegen wen, zur Gel-
tendmachung der Rechte der Kirche anzustrengen ist. 

Can. 1376 – Wer eine bewegliche oder unbewegliche heilige Sache entweiht, soll mit einer ge-
rechten Strafe belegt werden. 
 


